
Dorms & Dorm City Hostel

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hostelaufnahmevertrag

I. Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise

Überlassung von Hostelzimmern zur Beherbergung, sowie alle für den

Kunden erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hostels.

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren

Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des Hostels, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB

abbedungen wird, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies

vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

II. Vertragsabschluss, -partner; Verjährung

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch

das Hostel zustande. Dem Hostel steht es frei, die Zimmerbuchung

schriftlich zu bestätigen.

2. Vertragspartner sind das Hostel und der Kunde. Hat ein Dritter für den

Kunden bestellt, haftet er dem Hostel gegenüber zusammen mit dem

Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem

Hostelaufnahmevertrag, sofern dem Hostel eine entsprechende Erklärung

des Dritten vorliegt.

3. Alle Ansprüche gegen das Hostel verjähren grundsätzlich in einem Jahr

ab dem Beginn der kenntnisabhängigen regelmäßigen Verjährungsfrist des §

199 Abs. 1 BGB. Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in

fünf Jahren. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die

auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hostels

beruhen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung

1. Das Hostel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer

bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von

ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw.

vereinbarten Preise des Hostels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden

veranlasste Leistungen und Auslagen des Hostels an Dritte.

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche

Mehrwertsteuer ein. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss

und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich der vom Hostel

allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann dieses den

vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 5%

anheben.

4. Die Preise können vom Hostel ferner geändert werden, wenn der Kunde

nachträglich Änderungen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung

des Hostels oder der Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht und das Hostel

dem zustimmt.

5. Rechnungen des Hostels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab

Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hostel ist berechtigt,

aufgelaufene Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche

Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hostel berechtigt, die

jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8% bzw.

bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von

5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hostel bleibt der Nachweis

eines höheren Schadens vorbehalten.

6. Das Hostel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder danach, unter

Berücksichtigung der rechtlichen Bestimmungen für Pauschalreisen, eine

angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die

Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag

schriftlich vereinbart werden.

7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung

gegenüber einer Forderung des Hostels aufrechnen oder mindern.

IV. Rücktritt des Kunden (i. e. Abbestellung,  Stornierung) /

Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hostels

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hostel geschlossenen Vertrag

bedarf der schriftlichen Zustimmung des Hostels. Erfolgt diese nicht, so ist

der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Kunde

vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Dies gilt nicht bei

Verletzung der Verpflichtung des Hostels zur Rücksichtnahme auf Rechte,

Rechtsgüter und Interessen des Kunden, wenn diesem dadurch ein

Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist oder ein sonstiges

gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht.

2. Sofern zwischen dem Hostel und dem Kunden ein Termin zum

kostenfreien Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der

Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder

Schadensersatzansprüche des Hostels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des

Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum

Rücktritt schriftlich gegenüber dem Hostel ausübt, sofern nicht ein Fall des

Rücktritts des Kunden gemäß Nummer 1 Satz 3 vorliegt.

3. Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Zimmern hat das

Hostel die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer sowie die

eingesparten Aufwendungen anzurechnen.

4. Dem Hostel steht es frei, die vertraglich vereinbarte Vergütung zu

verlangen und den Abzug für ersparte Aufwendungen zu pauschalieren. Der

Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, 100% des vertraglich vereinbarten

Preises für Übernachtung mit oder ohne Frühstück, 80% für Halbpensions-

und Vollpensionsarrangements zu zahlen.

Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch

nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.

V. Rücktritt des Hostels

1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer

bestimmten Frist schriftlich vereinbart wurde, ist das Hostel in diesem

Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn

Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern

vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hostels auf sein Recht zum

Rücktritt nicht verzichtet.

2. Wird eine vereinbarte oder oben gemäß Klausel III Nr. 6 verlangte

Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hostel gesetzten

angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hostel ebenfalls zum

Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3. Ferner ist das Hostel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom

Vertrag außerordentlich zurückzutreten, beispielsweise falls

-  höhere Gewalt oder andere vom Hostel nicht zu vertretende Umstände

die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen;

-  Zimmer unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher

Tatsachen, z.B. in der Person des Kunden oder des Zwecks, gebucht

werden;

- das Hostel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die

Inanspruchnahme der Hostelleistung den reibungslosen

Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hostels in der

Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw.

Organisationsbereich des Hostels zuzurechnen ist;

- ein Verstoß gegen oben Klausel I Nr. 2 vorliegt.

4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hostels entsteht kein Anspruch des

Kunden auf Schadensersatz.

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter

Zimmer.

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 12.00 Uhr des vereinbarten

Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere

Bereitstellung.

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hostel spätestens um

10.00 Uhr geräumt und in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu

stellen.

4. Es gilt unsere Hausordnung, die in jedem Zimmer gut sichtbar aufgehängt

ist. Bei grober Verschmutzung ist eine Reinigungspauschale von 50 € pro

Zimmer zu entrichten.

VII. Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder

dieser Geschäftsbedingungen für die Hostelaufnahme sollen schriftlich

erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind

unwirksam.

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hostels.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und

Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hostels.

Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt

und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand

der Sitz des Hostels.

4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des

Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen

Geschäftsbedingungen für die Hostelaufnahme unwirksam oder nichtig sein

oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

nicht berührt. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Stand: Mai 2005



Hausordnung des Dorms & Dorm City Hostels

Wir wünschen allen unseren Gästen einen schönen Aufenthalt in unserem Hostel.

Damit das Zusammenleben mit allen Gästen und auch den Nachbarn reibungslos und harmonisch

funktioniert, müssen ein paar Regeln unbedingt eingehalten werden:

1. Rauchen

Das Rauchen ist unserem Haus im Sommer nur auf  den Balkonen, im Winter zusätzlich in einem extra

ausgewiesenen Raum erlaubt.

2. Lärm

In der Zeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr morgens sollte jeder unnötige Lärm aus Rücksicht auf die

anderen Gäste vermieden werden. Der Aufenthalt draußen auf dem Grundstück sowie vor dem Hostel

muß aus Rücksicht auf unsere Nachbarn in dieser Zeit ebenfalls unterbleiben.

3. Sauberkeit

Wir wollen für Euch ein blitzsauberes Haus bieten. Dafür sind wir dringend auf Eure Mithilfe

angewiesen. Bitte hinterlaßt die Duschen, Toiletten und Waschbecken so, wie Ihr sie vorzufinden

wünscht. Wir stellen Toilettenbürsten und Reinigungsmittel auf jeder Toilette bereit! Für unsere

jugendlichen Gäste: Mami ist nicht hier und räumt und putzt hinter Euch her und klappt die Klobrille

wieder runter ☺

4. Schlafräume

Das Rauchen, Essen und Trinken ist in den Schlafräumen nicht erlaubt. Es gibt einen Aufenthaltsraum

und einen Frühstücksraum, in dem Ihr nach Herzenslust Essen und trinken könnt. Die Betten stehen aus

bestimmten Gründen an ihrem Platz. Es ist nicht gestattet, die Möbel umzuräumen.

Das Bettzeug bitte  vor dem Auschecken abziehen.

5. Küchenbenutzung

Unsere Küche steht unseren Hostel-Gästen zur Verfügung. – Achtung: Diese gilt nicht für Gruppen ab

10 Personen, dafür ist sie einfach zu klein! Sie befindet sich im 2. Obergeschoß. Ihr findet dort einen

Kühlschrank, Induktionsplatten, Kaffeemaschinen,  Mikrowelle, sowie diverses Geschirr vor. Bitte

wascht alles, was Ihr benutzt, sofort nach dem Gebrauch wieder ab und hinterlaßt die Küche in einem

sauberen Zustand, die anderen Gäste werden es Euch danken.

6. Notausgänge in den hinteren Toiletten.

Die Notausgänge müssen frei bleiben. Bitte stellt nichts davor ab. Der Aufenthalt auf der

Notfalltreppe ist nicht gestattet.

7. Verstöße gegen die Hausordnung

Bei Verstößen gegen die Hausordnung behalten wir uns neben dem sofortigen Rauswurf folgende

Maßnahmen vor:

Grobe Verschmutzungen (Urin (und alles, was danach aussieht), Erbrochenes, Fäkalien etc.)  50 €

pro Fall Reinigungszulage für unser Personal.

Rauchen, Speisen und Getränke in den Schlafräumen 20 € (pro Kippe, Flasche, etc. – Ihr seht, es ist uns

ernst!)

Beschädigung unserer Einrichtungsgegenstände und unseres Bettzeugs: Je nach Aufwand ab 20 €

aufwärts.

Verlorene Schlüssel: 25 €


